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66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

BSVG §106 Abs3;

Rechtssatz

Voraussetzung für eine Entscheidung über einen Antrag nach § 106 Abs 3 BSVG ist ein konkreter Leistungsantrag oder

zumindest ein Antrag nach § 108 a BSVG, weil nur in diesen Fällen eine verläßliche und umfassende Beurteilung des

konkreten Versicherungsverlaufes möglich ist.
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